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1 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN IM FERNLEITUNGSNETZ

FORMULIERUNGS-

VORSCHLAG 
§ 8a. Abs. 1: 

Als Entgelt für die Dienstleistung von Netzbetreibern, die Netzbenutzer 

zu Nominierungen zur Ausspeisung aus dem Marktgebiet Ost und zur 

gleichzeitigen unmittelbaren sowie übereinstimmenden Einspeisung in 

das tschechische Marktgebiet berechtigt, werden für Verträge mit einer 

Laufzeit von einem Jahr oder länger, bezogen auf die vertraglich verein-

barte Leistung, 7,27 Euro/kWh/h/a bestimmt. § 3 Abs. 9a gilt sinngemäß.

Das Entgelt ist vom Netzbenutzer auch dann zu entrichten, wenn die 

Dienstleistung nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wird.

BEGRÜNDUNG  Klarstellung, dass der genehmigte Tarif pro Jahr gilt. 

 Da es sich um eine Ausspeisung aus dem Marktgebiet Ost handelt, 

sollte auf § 3 Abs. 9a abgestellt werden. 

 Bestimmung aus § 3. Abs. 1 wurde analog für sonstige Leistungen 

ergänzt. 


